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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den  

Bachelorstudiengang Design 

an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften  –   

Fachhochschule Nürnberg (SPO B-DE) 

 

 

Vom 22. November 2010 

 

 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1, Art. 61 Abs. 2, Abs. 8 Satz 2 und Art. 66 Abs. 1 Satz 1 
des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S 245), zuletzt geändert am 07. 
Juli 2009 (GVBl. S. 256), erlässt die Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – 
Fachhochschule Nürnberg folgende Satzung: 
 
 

§ 1 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Design an der Georg-Simon-Ohm-
Hochschule für angewandte Wissenschaften –  Fachhochschule Nürnberg vom 31. Oktober 2007 (Amtsblatt 
der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg 2007, lfd. 
Nr. 40; www.ohm-hochschule.de), zuletzt geändert durch Satzung vom 12. Februar 2009 (Amtsblatt der 
Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg 2009 lfd. Nr. 
03; www.ohm-hochschule.de), wird wie folgt geändert: 
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1. In § 7 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Semesters“ durch das Wort „Fachsemesters“ ersetzt. 

 

2. In § 9 wird folgender Abs. 3 neu eingefügt: 

„(3) Das praktische Studiensemester kann auf Antrag des bzw. der Studierenden mit Zustimmung der 
Prüfungskommission durch ein Studiensemester an einer ausländischen Hochschule ersetzt wer-
den, wenn eine adäquate Praxistätigkeit vor Aufnahme des Studiums nachgewiesen werden kann.“ 

 

3. § 14 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Über die bestandene Bachelorprüfung werden ein Zeugnis gemäß dem jeweiligen Muster, welches im 
Studienbüro eingesehen werden kann, und ein Diploma Supplement ausgestellt.“ 

4. § 15 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Über die Verleihung des akademischen Grades wird eine Urkunde gemäß dem jeweiligen Muster, wel-
ches im Studienbüro eingesehen werden kann, ausgestellt.“ 

 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 2010 in Kraft. 

 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhoch-
schule Nürnberg vom 16. November 2010 und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Präsidenten der Georg-Simon-Ohm-
Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg vom 22. November 2010. 
 
 
Nürnberg, 22. November 2010 
 
I.V. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Susanne Weissman 
Vizepräsidentin 
 
Diese Satzung wurde im Amtsblatt der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg 
2010, lfd. Nr. 33, www.ohm-hochschule.de veröffentlicht. Die Veröffentlichung wurde am 24. November 2010 durch Aushang in der 
Hochschule bekannt gegeben. 
 

 


